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Antrag Drucksache Nr.: 00624/2022 des Stadtvertreters Martin Steinitz ASK 
Betreff: Beteiligungsbericht fortschreiben 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtvertretung beschließt, 
 
1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, dafür Sorge zu tragen, dass ab dem Beteiligungsbericht 
 2023 der Landeshauptstadt Schwerin die Spenden und Sponsorenleistungen der kommunalen 
 Beteiligungen (Einnahmen, Ausgaben hierfür) entsprechend der Regelungen der 
 Landeshauptstadt Schwerin für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht werden. 
 
2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, sich bezüglich auftretender Fragen des Datenschutzes 
 durch den Landesdatenschutzbeauftragten Mecklenburg-Vorpommern beraten zu lassen. 
 
Aufgrund des vorstehenden Beschlussvorschlags nimmt die Verwaltung hierzu Stellung: 

1. Rechtliche Bewertung (u.a. Prüfung der Zulässigkeit; ggf. Abweichung von bisherigen 
Beschlüssen der Stadtvertretung) 

Aufgabenbereich: Eigener Wirkungskreis      

Der Antrag ist zulässig. 
 
2. Prüfung der finanziellen Auswirkungen 

Art der Aufgabe: -      

Kostendeckungsvorschlag entsprechend § 31 (2) S. 2 KV: - 
 
Einschätzung zu voraussichtlich entstehenden Kosten (Sachkosten, Personalkosten): 

- 
 
3. Empfehlung zum weiteren Verfahren 

Ablehnung  
Zur Frage der Entgegennahme von Spenden wird auf die Antwort zur Anfrage vom 7. September 2021 
verwiesen. Die Beantwortung ist im Bürgerinformationssystem bei der Sitzung der Stadtvertretung vom 
8. November 2021 abrufbar. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass Spender durchaus auch den Wunsch 
äußern, nicht genannt zu werden. Weiterhin erfolgt zudem insbesondere beim Umwelt-Euro, der 
gemeinsam mit dem Zoo-Eintritt erbeten wird, keine Erfassung der entsprechenden Person. Insofern 
scheidet eine Anwendung des Verfahrens der Landeshauptstadt Schwerin auch schon aus tatsächlichen 
Gründen aus. 
 
 
 
Dr. Rico Badenschier 


